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Häufigkeit GOP-
Ziffer GOP-Leistung Steigerungs-

faktor € 

Ein Mal im Quartal  
(bei Bedarf) 60 Konsiliarische Erörterung 2,3 16,09 

Pro probatorische Sitzung  
(insg. 5 Mal) 870 

Verhaltenstherapie,  
Probatorische Sitzung,  
50 Min. 

 
2,3 100,55 

Einmalig im Rahmen der 
Probatorik 860 

Biographische Anamnese zur 
Einleitung der Indikationsstellung der 
Therapie 

2,3 123,34 

Einmalig im Rahmen der 
Probatorik 857 Orientierende Testuntersuchung  

1,8 12,71 

Einmalig im Rahmen der 
Probatorik;  
bei Indikation einer 
Fortführung max. drei Mal im 
Behandlungsverlauf 

808 

Einleitung einer gutachterpflichtigen 
Psychotherapie, einschließlich Bericht 
an den Gutachter 
 

3.5 81,60 

Pro Sitzung  
(im ersten 
Beantragungsschritt bis zu 25 
Mal bei Kurzzeittherapien, bis 
zu 45 Mal bei 
Langzeittherapien; bei 
Fortführungsbedarf ggf. 
nochmals 15 bzw. 20 
Sitzungen) 

 
 

870 

 
Verhaltenstherapeutische 
Einzelbehandlung,  
50 Min. 
 

 
 

2,3 

 
 

100,55 

Individuell bei Bedarf in 
Krisen und bei 
unvorhergesehener 
telefonischer 
Inanspruchnahme 

1 Telefonische Krisenintervention 3,5 16,31 

Bei Bedarf, auf Anfrage 75 

Ausführlicher schriftlicher Krankheits- 
und Befundbericht; einschließlich 
Angaben zu Anamnese, Befund, 
Bewertung, ggf. Therapie 

3,5 17,43 

Bei Bedarf, auf Anfrage 80 

Schriftliche gutachtliche Äußerung; 
dazu gehören Gutachten für Renten-
Versicherungsträger, 
Berufsgenossenschaften, Gerichte etc. 

3,5 40,22 

Bei Bedarf 95 Schreibgebühr, je angefangene DIN 
A4-Seite 1,0 3,50 

Bei Bedarf 96 Kopie, je Seite 1,0 0,17 


